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RHEIN-SIEG-KREIS        A N L A G E   

DER LANDRAT       zu TO.-Pkt.      
 
10.4     Kreistagsbüro 01.09.2004 
 
 
 
 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 

für den 
öffentlichen Sitzungsteil 

 
 
 
 
 

Gremium und 
Datum 

Kreistag am 15.10.04 

 
 
 

Tagesordnungs-
punkt 

 

Bildung von Ausschüssen 
1. Festlegung der Zahl und Bezeichnung 
2. Festlegung der Größe 
3. Verteilung der Vorsitze 

 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

zu 1.: 
Der Kreistag bildet die nachfolgend aufgeführten Ausschüsse: 
 

Ausschussbezeichnung 
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Zu 2: Der Kreistag setzt die Zahl der Ausschussmitglieder wie angegeben fest: 
 

Ausschussbezeichnung: Mitglieder: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Zu 3.: 
Bei der Verteilung der stellvertretenden Vorsitze wird das Höchstzahlverfahren im 
Anschluss an die Verteilung der Vorsitze fortgeführt. 
 
Alternativ: 
 
Bei der Verteilung der stellvertretenden Vorsitze wird mit dem Höchstzahlverfahren 
erneut von vorne begonnen. 
 
 

Vorbemerkungen: 
 

Nach § 41 Abs. 1 KrO NRW kann der Kreistag zur Vorbereitung seiner Beschlüsse und zur Überwachung 
bestimmter Verwaltungsangelegenheiten Ausschüsse bilden. 
 

Erläuterungen: 

Zu 1. und 2.: 
Die Festlegung der Zahl und Art der Ausschüsse sowie ihrer Zuständigkeit liegt im Ermessen des 
Kreistages, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das gilt auch für die Ausschussgröße. Für den 
Kreisausschuss und den Jugendhilfeausschuss gelten sondergesetzliche Regelungen. 
 
In der Wahlperiode 1999 – 2004 hatte der Kreistag folgende Ausschüsse eingerichtet: 
 

Pflichtausschüsse 
 

Anzahl der Mitglieder 

Kreisausschuss 17  * 

Rechnungsprüfungsausschuss 12 

Wahlprüfungsausschuss   4 

Ausschuss für Schule und Sport 19 ** 

Jugendhilfeausschuss   9 *** 

 
* Der Kreisausschuss hat mindestens 9 und höchstens 17 Mitglieder. 
** Der Schulausschuss ist im Vergleich zur letzten Wahlperiode aufgrund der letzten Änderung des  
Schulverwaltungsgesetzes (durch Gesetz v. 08.07.2003) kein Pflichtausschuss. Nach § 12 Abs. 2 
Schulverwaltungsgesetz wird der Schulausschuss nach den Vorschriften der kommunalen 
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Verfassungsgesetze zusammengesetzt. Je ein von der katholischen und evangelischen Kirche benannter 
Geistlicher oder anderer Vertreter ist als ständiges Mitglied mit beratender Stimme zu berufen. 
*** Jugendhilfeausschuss: insgesamt 15 stimmberechtigte Mitglieder (9 Mitglieder aus der Mitte des 
Kreistages und 6 Mitglieder, die von den im Bereich des Jugendamtes wirkenden und anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe vorgeschlagen wurden). 
 
 

Freiwillige Ausschüsse 
 

Anzahl der Mitglieder 

Abfallwirtschaftsausschuss 12 

Ausschuss für Angelegenheiten von Menschen mit 
Behinderungen 

 
12 

Ausschuss für regionale Wirtschafts- und 
Strukturförderung 

 
19 

Ausschuss für soziale Angelegenheiten und soziale 
Beschäftigungsförderung 

 
19 

Bau- und Vergabeausschuss 12 

Bürgerausschuss 12 

Finanzausschuss 19 

Gleichstellungsausschuss 12 

Kulturausschuss 12 

Personalausschuss 19 

Planungs- und Verkehrsausschuss 19 

Umweltausschuss 19 

 
Bei der Festlegung der Zahl und Bezeichnung der Ausschüsse ist der Landrat stimmberechtigt (nicht bei der 
Festlegung der Mitgliederzahl und bei der Wahl der Ausschussmitglieder). 
 
Der Beschluss über die Festlegung der Zahl und Bezeichnung der Ausschüsse erfolgt grundsätzlich durch 
offene Abstimmung. Namentliche oder geheime Abstimmung setzt voraus, dass mindestens 1/5 der 
anwesenden Kreistagsabgeordneten dies verlangen. 
 
 
Zu 3.: 
Die Kreistagsfraktionen können sich über die Verteilung der Ausschussvorsitze einigen. Wird dieser Einigung 
nicht von 1/5 der Kreistagsmitglieder widersprochen, bestimmen die Kreistagsfraktionen die 
Ausschussvorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden stimmberechtigten 
Kreistagsmitgliedern.  
 
Kommt diese Einigung nicht zustande, werden den Kreistagsfraktionen die Ausschussvorsitze in der 
Reihenfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen durch 1, 
2, 3 usw. ergeben. Mehrere Fraktionen können sich zusammen schließen.  
Dieses „Zugreifverfahren“ gilt für alle freiwilligen Ausschüsse sowie für den Rechnungsprüfungs- und 
Wahlprüfungsausschuss. Hiervon ausgenommen bleiben der Kreisausschuss und der 
Jugendhilfeausschuss. 
 
Zur Verteilung der stellvertretenden Ausschussvorsitze sollte der Kreistag vor der Verteilung der Vorsitze 
darüber entscheiden, ob das Höchstzahlverfahren fortgesetzt oder ob mit diesem von vorn begonnen wird. 
 
Der Landrat ist bei der Entscheidung über die Ausschussvorsitze nicht stimmberechtigt. 
 
Zur Sitzung des Kreistages am 15.10.04 
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